
 

Arbeitsförderung im Sozialbudget 1965-1987 
In der Abgrenzung nach Funktionen umfaßt das Sozialbudget Arbeitsförderungsleistungen (im weites-
ten Sinne) von 41,7 Mrd. DM im Jahre 1983. Drei Viertel entfallen auf die Finanzierung der Arbeitslo-
sigkeit (Arbeitslosengeld, -hilfe und Konkursausfallgeld); ein Sechstel auf die Förderung der berufli-
chen Bildung, knapp ein Zehntel auf arbeitsmarktpolitische Leistungen. Denkt man an die zuvor 
arbeitslosen Leistungsempfänger in diesen Maßnahmen, so sind noch größere Teile der Ausgaben 
direkt durch die Massenarbeitslosigkeit verursacht. In der Beschäftigungskrise vor zehn Jahren 
waren immerhin nur gut zwei Drittel der Ausgaben für Arbeitslosigkeit verwendet worden (vgl. Tabel-
le 5). 

Bis 1987 steigen die Gesamtausgaben für Arbeitsförderung auf 47,2 Mrd. DM, durchschnittlich jährlich 
um 4,1%. Da dann eine Arbeitslosenquote von 9 bis 9,5% und ein Beschäftigungsanstieg um 0,6 Mio. 
Erwerbstätigen unterstellt wird – dies sind etwa die Annahmen der neuesten Finanzplanung –, än-
dern sich die Ausgabestrukturen nur wenig. Arbeitslosigkeit verursacht dann direkte Aufwendungen 
i. S. des Sozialbudgets von 34 Mrd. DM. 

 

Nach: Hans-Ludwig Dornbusch: Arbeitsförderung im Sozialbudget 1965 bis 1987, in: Arbeit und Sozialpolitik 6, 1984, S. 212-
214 und Angaben in Tabelle 5. 
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